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A n fra ~ e ~ e a n t W ß r tun ~ 
F 

Die Anfrage der Abgeordneten G e s c h w eid 1, M i k s c h, 

Dr. T s c h ade k und Genossen vom 19.November 1947, betreffend Freigabe 

in Neu~irchen beschlagnahmter Schuhe zum allgemeinen Verkauf, beantwort(",t 

Bundesminister für Justiz Dr .. G. e r Ö viie folgt: 

Beim Schuhmachermeister und Schuhändler Karl stix in Neunkirchen, 

FrevUiergassc"'16, wurden am 9.0ktober 1947 bei einer Hausdurchsuchung 2.320 

Paar Schuhe und 322,5 kg Leder beschlagnahmt und durch das Bezirkswirtschafts= 

BmtNeunkirchen in vorläufiGe Verwahrung genommen. Gleichzeitig wurde Karl Stix 

wegen Verdachtes strafbarer handlungen nach dem Bedarfsdeckun€isstrafgesetz in 

Haft genommen. Gegen ihn wurde am 13.0ktober 1947 die Voruntersuchung beim. 

Kreisgericht Wiener Neustadt eingeleitet. 

Die Bezirkshauptma~mschaft Neunkirchen hat am ~ .Oktober 1947 mit 

ltücksicht auf den grossen Bedarf der .Bevölkerung an Schuhen um Freigabe der 

beschlagnahmten Waren zur Verteilung an die Bevölkerung: e·rsuch!; • 
, 

Die Staatsanwaltsohaft Wiener Neustadt hat daher zugleich mit dem 

Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung aln 13.0kiroer 1947 der Verwertung 

der besch.lagnahmten Waren entsprechend einem an alle Staatsanwaltschaftener= 

gangenen Erla~s des Bundesministeriums ::tür J;lstiz vom· 4.,Juli 1947 zuges-ti itimt. 

Eine ];ntscheidung über diesen Antrag konnte jedoch nieht sofort 

erfolgen, weil sich der Beschuldigte gegen die V~rwerturig aussprach und die 

Bezirksh8.J>t&annschaft Neunkirchen am 17 .Okt ob er 194 7 mitteilte ,dass diebe= 

schlagnahmten Waren Ln UNRRA_Lager der Bezirkshauptmam1schaft deponiert und 

dort trocken, sj.cher und sachgemäß gelagert seien, 80mi t eine Gefahr der Ver= 

derbnis nicht besteht. 

Am 21.November 1947 hat di~ Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen je= 

doch dem Kreisgericht Wiener Neustadt mi tj;!'oteilt, dass sie nich t in der Lage 
hI.t ~n t s pre-ehf; na 

sei, die beschlagnahmten Gegenstände/aufzubewahren und ihnen die notwendige. 

pfleg;1iche Behandlu.ng und sachgemässe Lagerung im Sinne dar :Bestimmungen der 

Strafprozessordnung angedeihcll..t.t zulassen, um sie Tor dem Un"brauchbarwerden 

oder vor einer we ... entlichen Minderung ges qebrauchswertes zu schützen. und hat 

gebeten, die Waren im Geschäfte des Karl. Stix, das derzeit durch den Gesch:d·ts~ 

führer Karl Jahrmann, Innun[ smeister der Schumacher,gelei tet wUrde, ve~"k:au.f.en 

zu dürfen. 

Es liegen sorni t d.ie v.oraussetzung8n für eine vorzeitige Verwertung 

der beschlagnahmten ?faren vor. Die Staatsanwaltschaft \'1iener Neustadt hat da;z 

her auch am 4.Dezember 1947 beri chtet, daß die b eschlagnar.unten viaren dEr Ver ... 

wertung zugeführt werden. 
-.-.-.-.-
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